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OBERER SEMPACHERSEE

Systemwechsel führt nicht nur zu Gewinnern 
SUBJEKTFINANZIERUNG  DAS NEUE SYSTEM LÄUFT SEIT DEM 1. AUGUST IN ALLEN GEMEINDEN

Die Gemeinden in der Region ha-
ben mittlerweile alle auf Betreu-
ungsgutscheine gewechselt, um 
Familien eine finanzielle Unter-
stützung bieten zu können. Ob 
sich das neue System bewährt, 
wird sich erst in den nächsten Mo-
naten und Jahren zeigen.

Seit dem 1. August haben alle Ge-
meinden um den Sempachersee die 
Betreuungsgutscheine eingesetzt. Ein-
zelne Gemeinden im Lesergebiet die-
ser Zeitung kennen diese Art der fi-
nanziellen Unterstützung bereits und 
können schon auf ein paar Monate Er-
fahrung zurückblicken (beispielswei-
se Neuenkirch und Eich). Die Betreu-
ungsgutscheine helfen bei der 
Finanzierung der Kinderbetreuung in 
Kindertagesstätten und bei Tagesel-
tern im Vorschulbereich und im Kin-
dergarten- und Primarschulalter bei 
Tageseltern. Das Ziel der Beiträge ist 
die Existenzsicherung von Familien 
und dass Mütter und Väter Beruf und 
Familie vereinbaren können. Mit die-
sem Angebot möchten die Gemeinden 
ihre familienfreundliche Ausrichtung 
fördern. Anspruch auf den finanziel-
len Zustupf haben aber nicht alle Fa-
milien und es gelten verschiedene Vo-
raussetzungen je nach Gemeinde. 

Systemwechsel bei Finanzierung
Mit dem neuen System setzen die Ge-
meinden nun auf eine Subjektfinan-
zierung, bei der sie die Eltern direkt 
unterstützen. Die Gemeinden vom 
oberen Sempachersee kannten zuvor 
nur die Objektfinanzierung, bei wel-
cher der Betreuungsanbieter direkt 
durch die öffentliche Hand unterstützt 
wurde. Im Fall von Sempach, Eich, 
Hildisrieden, Neuenkirch und Nottwil 
war dieser Betreuungsanbieter der 
Verein Seevogtey. 2007 haben die fünf 
Gemeinden Leistungsvereinbarungen 
mit dem Verein Seevogtey abgeschlos-
sen. Das Angebot mit dem Mütter- und 
Kinderhaus wie auch die Vermittlung 
von Tagesfamilien war damals ein ein-
zigartiges Angebot am oberen Sempa-
chersee. Mit der Einführung der Be-
treuungsgutscheine hat das Finanz- 
system also von einer Objektfinanzie-
rung zu einer Subjektfinanzierung ge-
wechselt. Nun erhalten die Eltern vom 
Subventionsgeber, den Gemeinden, 
einen Beitrag an die Betreuungskos-
ten, statt dass der Betreuungsanbieter 
direkt unterstützt wird. 

Grössere Wahlfreiheit
Mit dem Systemwechsel gab es auch 
für den Verein Seevogtey in Sempach 
einige Veränderungen mitzutragen. 

«Zuvor hatte der Verein Seevogtey für 
die fünf Gemeinden ein Tarifsystem 
mit Stufen. Der Verein war gefordert, 
die Einstufungen gemäss monatlichem 
Einkommen der Eltern vorzunehmen. 
Nun erfolgen die Einstufungen in den 
Gemeinden nach 
deren individuellen 
Richtlinien», erklärt 
Julia Rossmann, Be-
triebsleiterin des 
Vereins. Der admi-
nistrative Aufwand 
habe für den Zeit-
raum der Umstel-
lung zugenommen, 
da der Verein sein 
bisheriges Abrech-
nungssystem kom-
plett umstellen 
musste. Weil die 
Gemeinden teilwei-
se unterschiedliche 
Voraussetzungen 
haben, musste der Verein die Abrech-
nung je nach Gemeinde individuell an-
passen. Rossmann ergänzt, dass sich 
der administrative Aufwand wieder im 
üblichen Bereich einpendeln werde. 

Dass die Gemeinden neu auf die Sub-
jektfinanzierung setzen, ist für Julia 
Rossmann nachvollziehbar: «Mit den 
Betreuungsgutscheinen erfolgt eine 
Gleichbehandlung der Eltern, die ihre 
Kinder in Kitas betreuen lassen.» Da im-

mer mehr Eltern 
von der familien-
ergänzende Be-
treuung Ge-
brauch machen, 
ist es dem Verein 
Seevogtey längst 
nicht mehr mög-
lich, den Bedarf 
an Kitaplätzen al-
lein abzudecken. 
Mittlerweile gibt 
es in mehreren 
Gemeinden um 
den Sempacher-
see verschiedene 
Kitas. Eine Tages-
familienvermitt-

lung betreibt der Verein Seevogtey wei-
terhin einzigartig in der Region. So 
kann jede Familie individuell eine Ins-
titution auswählen, welche ihren Be-
dürfnissen entspricht, abhängig vom 

Arbeitsort, den Öffnungszeiten und der 
Qualität der gewählten Einrichtung.

Anpassungen sind möglich
Beim neuen System legt jede Gemein-
de die Tarifstufen selbst fest. Wie viel 
eine Familie vom Subventionsgeber 
erhält, hängt vom steuerbaren Ein-
kommen eines Haushalts ab. Dieser 
Betrag fällt bei den Gemeinden unter-
schiedlich aus (siehe Kasten). Wie 
Gerda Jung, zuständige Gemeinderä-
tin aus Hildisrieden, erklärt, werden 
mit den festgelegten Tarifstufen in 
erster Linie Familien mit tieferem 
Einkommen berücksichtigt und ent-
lastet. Dies bestätigt auch die Sempa-
cher Stadträtin Tanja Schnyder und 
ergänzt: «Die Erfahrungen sowie die 
gesellschaftliche und politische Ent-
wicklung zu dieser Thematik werden 
zeigen, ob eine Anpassung der Ober-
grenze des massgebenden Einkom-
mens zu einem späteren Zeitpunkt 
vorgenommen werden soll.»

Einkommensgrenze angepasst
Die Gemeinde Eich hat die Betreuungs-
gutscheine erstmals per 1. Januar 2018 

eingeführt. Das Angebot wurde damals 
zusätzlich zum Angebot der schul- und 
familienergänzenden Tagesstruktur in 
der Schule Eich angeboten. Bislang 
hatte die Gemeinde sehr wenige Fami-
lien, die von diesem Angebot profitie-
ren konnten. Deshalb wurde beschlos-
sen, dass man das massgebende 
Einkommen eines Haushaltes von 
85’000 auf 100’000 Franken anhebt. 
Mit dem Anheben dieser Einkommens-
grenze können nun mehr Familien pro-
fitieren. «Dies war ein bewusster Ent-
scheid des Gemeinderates, auch 
besserverdienende Familien zu unter-
stützen», schreibt der Geschäftsführer 
Roger Bannwart auf Anfrage. Die Aus-
weitung der Betreuungsgutscheine 
auch auf schulpflichtige Kinder erfolg-
te nun bei Eich wie bei den anderen 
Gemeinden auf den 1. August. 

Mehrkosten für Gemeinden
Vor der Umstellung wurden in Sem-
pach zwei Familien unterstützt. Aktu-
ell wurden in der Gemeinde Betreu-
ungsgutscheine für neun Familien 
bewilligt. «Es ist Fakt, dass mehr Fami-
lien den Anspruch geltend machen, da 
man dies nun auch kann, wenn die 
Kinder nicht bei der Seevogtey betreut 
werden», sagt Tanja Schnyder. Da nun 
mehr Familien profitieren können, 
gehe man davon aus, dass die Einfüh-
rung von Betreuungsgutscheinen mit 
Mehrkosten für die Stadt Sempach ver-
bunden ist. Ebenso wird der administ-
rative Aufwand für die Gemeinden 
grösser werden. «Das Bewilligungsver-
fahren läuft nun über die Gemeinden, 
was mehr Arbeit bedeutet», bestätigt 
Gerda Jung auch für Hildisrieden. 

Einige fallen aus dem Raster
Wie viele Familien in den nächsten 
Jahren von den Betreuungsgutschei-
nen Gebrauch machen und wie gut 
das neue System ankommt, ist noch 
schwierig einzuschätzen. Bei den Ge-
meinden seien bisher positive Rück-
meldungen eingegangen. Julia Ross-
mann erzählt aber auch von negativen 
Äusserungen einiger Eltern: «Es gibt 
Familien, die nun weniger oder gar 
nicht mehr finanziell entlastet wer-
den. Teilweise wurde eine gewisse 
Unzufriedenheit kundgetan.» Die 
neuen Tarifstufen unterstützen Fami-
lien mit tieferem Einkommen, wo-
durch es vorkommen kann, dass an-
dere Familien nun aus dem Raster 
fallen. Es sei deshalb wichtig, die Ta-
rifstufen nach einiger Zeit zu über-
prüfen und gegebenenfalls anzupas-
sen. Dem stimmen auch die beiden 
Gemeinderätinnen aus Sempach und 
Hildisrieden zu.  FRANZISKA HAAS

Bei der Kinderbetreuung in den Gemeinden am oberen Sempachersee haben Eltern dank Gutscheinen grössere Wahlfreiheit bei den 
Betreuungsangeboten und sind nicht an die Seevogtey gebunden. FOTO MARCEL SCHMID/ARCHIV

Verschiedene  
Voraussetzungen

RICHTLINIEN  Alle Subventions-
geber setzen den Wohnsitz in der 
jeweiligen Gemeinde voraus. Wei-
ter müssen die Gesuchsteller eine 
Erwerbstätigkeit von mindestens 
120 Prozent bei zwei Erziehungs-
berechtigten oder von mindestens 
20 Prozent bei einem alleinerzie-
henden Elternteil vorweisen. Wie 
gross die finanzielle Unterstützung 
schliesslich ist, hängt vom massge-
benden steuerbaren Einkommen 
des Haushalts ab. Dort unterschei-
den sich die Voraussetzungen der 
Gemeinden: 
Hildisrieden: max. 80’000 Fr.
Sempach: max. 90’000 Fr.
Neuenkirch: max. 80’000 Fr.
Eich: max. 100'000 Fr.
Nottwil: max. 90'000 Fr.
Zum Vergleich, Stadt Luzern: max. 
125'000 Fr. FHDie Umstellung der Gemeinden auf Betreuungsgutscheine forderten auch Julia Ross-

mann (links) und Silvia Reichenbach mit dem Kinderhaus der Seevogtey.  FOTO FH

Vereinbarkeit noch gegeben?
RECHNUNGSBEISPIEL  AUS DEM RASTER GEFALLEN

Betreuungsgutscheine sollen die 
Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie fördern. Doch nicht alle 
profitieren vom neuen System.

Die Umstellung von der Objekt- auf 
Subjektfinanzierung ermöglicht es 
den Gemeinden, mehr Familien zu 
unterstützen. Doch einige Familien, 
die vormals von einem Zustupf aus 
der Gemeindekasse profitierten, fal-
len nun aus dem Raster. So auch bei 
Familie P. 
Familie P. aus Hildisrieden hat zwei 
Kinder bei einer Tagesmutter der 
Seevogtey platziert. Die Elternteile 
arbeiten 100 % und 40 %. Gemein-
sam kommen sie auf ein steuerbares 
Einkommen von 82’800 Franken. Sie 
überschreiten den Kostendeckel der 
Gemeinde Hildisrieden und erhalten 

neuerdings keine Unterstützung der 
Gemeinde mehr. Vor der Umstellung 
war die Familie in der Tarifklasse 
L10 (von 15) und der Stundenansatz 
für die Kinderbetreuung lag bei 9.80 
Franken. Abzüglich des Geschwister-
rabatts und zuzüglich Verpflegungs-
zuschlag gab Familie P. zwischen 
1600 und 2000 Franken pro Monat 
für die Kinderbetreuung aus, je nach 
Anzahl Betreuungstage pro Monat. 
Nun beträgt der Stundenansatz 13 
Franken und der Monatsaufwand er-
höht sich für die Familie um rund 
500 Franken und übersteigt somit 
das Erwerbseinkommen der Person 
mit dem 40-%-Pensum.  RED

Dieses Kostenbeispiel ist fingiert, orientiert 

sich aber an den reellen Zahlen einer der Re-

daktion bekannten Familie.

«Die Erfahrungen sowie 
die gesellschaftliche 
und politische Entwick-
lung werden zeigen, ob 
eine Anpassung der 
Obergrenze des massge-
benden Einkommens zu 
einem späteren Zeit-
punkt vorgenommen 
werden soll.» TANJA SCHNYDER, 

 STADTRÄTIN SEMPACH


